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«Un certain jour»

Le film intitulé «Un certain jour», tourné en 1958 sous le

patronat de la Fondation suisse «Pour la Vieillesse», traite du

sort d'un comptable retraité; il nous fait connaître divers pro-
blêmes de la vieillesse et nous démontre la façon dont on peut
les résoudre. Ce film est projeté actuellement en versions aile-
mandes et françaises en complément de programme dans les

cinémas suisses. Il est également distribué gratuitement en copie

sonore 16 mm par les Archives suisses du film à Zurich, case

postale Zurich 3/36 (durée de projection 14 minutes).

Briefkasten

Fnw* Dr. F. 7B F. /ragL Stimmt es, dass Unfallversicherungs-
gesellschaften ihre Kunden bei Erreichung des siebzigsten
Altersjahres «ausbooten»?

Es versteht sich von selber, dass alte Leute vermehrt
den Unfallgefahren ausgesetzt sind und deshalb für die Ver-
Sicherungsgesellschaften ein erhöhtes Risiko darstellen. Nun ist

es aber nicht so, dass die Assekuranz einfach langjährigen Kun-
den, die siebzig Jahre alt geworden sind, den Versicherungs-
schütz entzieht. Eine derart unmenschliche Haltung wäre kaum
zu verstehen. Wir haben uns bei einem Mitarbeiter der Schwei-
zerischen Unfalldirektorenkonferenz erkundigt und erfahren,
dass es lediglich darum gehen kann, Verträge mit Personen
dieses Alters nicht mehr auf Jahre hinaus fest zu verlängern,
sondern diese Policen nur noch von Jahr zu Jahr weiterlaufen
zu lassen. Praktisch wirkt sich das für den Versicherten über-

haupt nicht aus, solange die Gesellschaft aus besonderen Grün-
den den Versicherungsvertrag nicht aufheben muss (zum Bei-

spiel bei übermässig grossem Risiko oder bei Versicherten,
welche häufig Unfälle erleiden). Es kann auch vorkommen,
dass Policen abgeändert und den besonderen Verhältnissen
älterer Versicherter angepasst werden, aber diese Aenderung
bedeutet nicht Auflösung des Vertragsverhältnisses.


	Briefkasten

